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RS Vwgh 1990/1/30 88/14/0218
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1990

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

70/02 Schulorganisation

Norm

EStG 1972 §34 Abs2;

SchOG 1962 §5 Abs1;

Beachte

Besprechung in:ÖStZB 1990, 354;

Rechtssatz

Beim Besuch ö  Schulen - die von den Kindern der Mehrzahl der StP  besucht werden - fällt kein Schulgeld an. Die

Belastung eines StP  durch Schulgeld für den Besuch einer Privatschule durch sein Kind ist daher eine

außergewöhnliche Belastung iSd § 34 Abs 2 EStG 1972.
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